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E n t s chI i e ß u n 9 

des Nationalrates vom 20. Oktober 1988 

anläßlich der Verhandlung des Berichtes 

des Justizausschusses über die vom Abgeordneten Mag. Geyer über

reichte Petition Nr. 30 der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Ge

fangenenhausseelsorger Österrreichs betreffend Verbesserung der Besuchs

regelung im Strafvollzug 

und 

über die vom Abgeordneten Dr. Graff überreichte Petition Nr. 33 der 

Arbeitsgemeinschaft der katholischen Gefangenenhausseelsorger Österreichs 

betreffend Verbesserung der Besuchsregelung im Strafvollzug 

(739 der Beilagen) 

Der Bundesminister für Justiz wird ersucht, im 
Rahmen der bereits eingeleiteten Überlegungen 
einer umfassenden Reform des Strafvollzugsgeset
zes und durch organisatorische Maßnahmen Mög
lichkeiten für verbessene und auch häufigere Besu
che von Strafgefangenen zu schaffen, um sicherzu-

stellen, daß im Interesse der Wiedereingliederung 
von Strafgefangenen die sozialen Beziehungen 
wllhrend der Hah gefördert werden. Hiebei soll 
eine Regelung in möglichst weitgehender Annähe
rung an die Bestimmungen des § 58 des Jugendge
richtsgesetzes vorgesehen werden. 

88/E XVII. GP - Entschließung (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




